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Gey, den 15.4.2012

Sehr geehrter Herr Rösseler,

wie am Ostersonntag mit Ihnen besprochen, beabsichtigen wir eine Ulrich-Rrickriem-
Skulptur auf dem neuen Geyer-Friedhof aufzustellen. Sie steht zur Zeitnoch auf unserem
Betriebsgelände in Düren.

Arrf dem Friedhof haben wir uns eine Stelle ausgesucht, die wohl als Standort geeignet
erscheint.

Da diese Skulptur wie ein Grabstein aussieht, haben wir vor, sie als Grabstein ftir ein
Familiengrab zu verwenden.

Da das Umsetzen vom Betriebsgelände zum Friedhof sehr aufwendig ist. würden wir gerne
den Standon für ein späteres Familiengrab erwerben.

Zur Information fiigen wir Unterlagen, wie Fotos sowie ein Expos6 von Ulrich Rückriem mit
den Maßen bei.

Flir Ihre Bemtihungen vielen Dank.

Mit freundlichen
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Höhe der Grabmale und Gewächse

(1) Grabmale aus Stein dürfen einschließlich Sockel auf Gräbern für Erdbe-
stattungen nicht höher sein als
a) 110 cm auf Reihengräbern
b) 130 cm auf Wahlgräbern
c) B0 cm auf Gräbern für Kinder unter 5 Jahren

(2) Grabdenkmäler aus Holz oder Eisen dürfen einschließlich Sockel auf Gräbern
für Erdbestattungen nicht höher sein als
a) 160 cm auf Reihen- und Wahlgräbern
b) 100 cm auf Gräbern für Kinder unter 5 Jahren

(3) Auf Urnengräbern sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig:
a) auf Urnenreihengräbern:

stehende Grabmale: Höhe bis zu 100 cm
b) auf Urnenwahlgräbern:

stehende Grabmale: Höhe bis zu 120 cm

(4) Grabzeichen dürfen nicht breiter als das angelegte Grab sein.

(5) Gewächse dürfen eine Höhe von 150 cm nicht übersteigen.
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Grabmaße

(1) Die Gräber haben folgende Abmessungen (angelegtes Grab; Ausmaß):

Kindergrab (für Kinder bis zum
vollendeten 5. Lebensjahr) 60 cm breit

Reihengrab (für Kinder ab
6 Jahre und Erwachsene) B0 cm breit

Einzelwahlgrab 110 cm breit

Doppelwahlgrab 220 cm breit

Urnen rei heng ra b/a nonymes
Urnengrab

Urnenwahlgrab

50 cm breit

100 cm breit

100 cm lang

180 cm lang

240 cm lang

240 cm lang

50 cm lang

100 cm lang

(2) Der Abstand zwischen den Gräbern beträgt 30 cm.
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Datum: 8. Mai 2012
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Friedhof: Friedhof Gey (neuer Friedhof)

Grabstätte




